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Stadt Grevesmühlen
Hauptausschuss Stadt Grevesmühlen
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4 Billigung der Sitzungsniederschrift vom 11.04.2017

5 Beschluss über die 1. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der 
Stadt Grevesmühlen vom 23.05.2017 - hier: Bildung eines zeitweiligen 
beratenden Ausschusses "Verwaltungsgemeinschaft"

VO/12SV/2017-849

6 Verlängerung des öffentlich-rechtlichen Vertrages für den 
gemeinsamen Rechnungsprüfungsausschuss der Stadt Grevesmühlen 
und des Amtes Grevesmühlen-Land

VO/12SV/2013-293-1

7 Schulentwicklung 2030; Machbarkeitstudie, hier: Festlegung des 
Vergabeverfahrens

VO/12SV/2017-847

8 Informationen des Bürgermeisters

9 Anfragen und Mitteilungen

Nichtöffentlicher Teil

10 Genehmigung eines Mietvertrages gemäß § 38 Abs. 6 KV M-V VO/12SV/2017-843

11 Verkauf des Flurstücks 72/7, Flur 6, Gemarkung Grevesmühlen VO/12SV/2017-844

12 Informationen des Bürgermeisters

13 Anfragen und Informationen

Öffentlicher Teil

14 Wiederherstellung der Öffentlichkeit und Bekanntgabe der im 
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Sitzung des Hauptausschusses der Stadt Grevesmühlen, Nr: SI/12HA/2017/54

Sitzungstermin: Dienstag, 13.06.2017, 18:00 Uhr

Ort, Raum: Beratungsraum 1, Rathaus,  Rathausplatz 1, 23936 Grevesmühlen
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Stadt Grevesmühlen

Beschlussvorlage

Federführender Geschäftsbereich:
Haupt- und Ordnungsamt

Vorlage-Nr:
Status:
Aktenzeichen:
Datum:
Verfasser:

VO/12SV/2017-849
öffentlich

01.06.2017
Scheiderer, Pirko

Beschluss über die 1. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der 
Stadt Grevesmühlen vom 23.05.2017 - hier: Bildung eines 
zeitweiligen beratenden Ausschusses "Verwaltungsgemeinschaft"
Beratungsfolge:
Datum Gremium Teilnehmer Ja Nein Enthaltung

13.06.2017 Hauptausschuss Stadt Grevesmühlen
26.06.2017 Stadtvertretung Grevesmühlen

Beschlussvorschlag: 
Die Stadtvertretung beschließt die 1. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung vom 
23.05.2017 wie sie der Anlage als Entwurf zu entnehmen ist.

  
Sachverhalt: 
Die Verwaltungsgemeinschaft zwischen der Stadt Grevesmühlen und dem Amt 
Grevesmühlen-Land besteht seit dem 01.01.2004. Sie fußt auf einem öffentlich-rechtlichen 
Vertrag mit Datum vom 19.11.2003, welcher mit seiner 1. Ergänzung vom 22.11.2005 und 
einem Ergänzungsvertrag vom 01.04.2005 der Anlage beigefügt ist.

Auf dieser vertraglichen Basis hat die Stadtverwaltung Grevesmühlen unter Übernahme des 
Personals die Verwaltungstätigkeit für das Amt Grevesmühlen-Land übernommen. In der 
Folge wurde der bisherige Verwaltungssitz des Amtes Grevesmühlen-Land in der Karl-Marx-
Straße in Grevesmühlen aufgegeben und der Umzug des Personals in die Räumlichkeiten 
der Stadtverwaltung durchgeführt. Das Verwaltungsgebäude des Amtes Grevesmühlen-Land 
wurde ebenso verkauft, wie nach dem Anschluss der Gemeinde Gägelow an das Amt 
Grevesmühlen-Land im Jahr 2005 das Verwaltungsgebäude des ehemaligen Amtes 
Gägelow.

Die Abrechnung der Verwaltungskosten zwischen der Stadt Grevesmühlen und dem Amt 
Grevesmühlen-Land erfolgt auf Basis des öffentlich-rechtlichen Vertrags. Die 
Abrechnungsmodalitäten wurden zwischenzeitlich durch entsprechende Beschlüsse 
angepasst:

- Neuberechnung der Umlagefaktoren nach Beitritt der Gemeinde Gägelow zum Amt 
Grevesmühlen-Land im Jahr 2005 (Beschluss der Stadt Grevesmühlen vom 
03.07.2006 zur Beschlussnummer 06-0045).

- Weitere Anpassung des öffentlich-rechtlichen Vertrages im Jahr 2011 auf Basis der 
doppischen Konten Beschluss der Stadtvertretung vom 05.12.2011 zur 
Beschlussnummer VO/12SV/2011-090).

Nach nunmehr 13-jähriger Laufzeit erhält der neu zu bildende Ausschuss die Aufgabe, die 
einzelnen Bestimmungen des Vertrags auf Anpassungsbedarf zu untersuchen und der 
Stadtvertretung eventuelle Änderungsvorschläge zu unterbreiten.

Parallel bildet der Amtsausschuss des Amtes Grevesmühlen-Land einen zeitweiligen 
Ausschuss mit gleicher Aufgabenstellung. Beide Ausschüsse werden unabhängig 
voneinander konstituiert, sollten aber zu Abstimmungszwecken hinsichtlich der Ziele und 
Interessenlagen auch gemeinschaftliche Vorgehensweisen, Bausteine ihrer Arbeit sowie 
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Terminketten bestimmen und dafür gemeinsam tagen. Sie sind aber ausdrücklich 
voneinander unabhängig und ausschließlich dem Amtsausschuss bzw. der Stadtvertretung 
verpflichtet. 

Zeitliche Zielstellung ist, dass der zeitweilige Ausschuss „Verwaltungsgemeinschaft“ bis zum 
01.03.2019 konkrete Ergebnisse vorbereitet und Empfehlungen zur Beschlussfassung in die 
Stadtvertretung einbringt. Nach abschließender Beschlussfassung in der Stadtvertretung und 
im Amtsausschuss ist beabsichtigt, beide Ausschüsse wieder aufzulösen.

Bestimmungen der Hauptsatzung zur Bildung eines Ausschusses nach § 36 der 
Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) entfalten gemäß § 5 
Absatz 2 Satz 8 KV M-V ihre Wirksamkeit bereits mit der Beschlussfassung, sodass der 
Ausschuss „Verwaltungsgemeinschaft“ direkt im Anschluss noch in derselben Sitzung 
erfolgen kann.
  

Finanzielle Auswirkungen: 
Es entsteht ein Mehraufwand für sitzungsbezogene Aufwandsentschädigungen. Diese 
belaufen sich für den Ausschussvorsitzenden oder die Ausschussvorsitzende auf 60 € je 
Sitzung und für jedes Mitglied des Ausschusses auf je 40 € je Sitzung. Da zum jetzigen 
Zeitpunkt weder über die Anzahl der Ausschussmitglieder noch die voraussichtliche Anzahl 
der jährlichen Sitzungen Aussagen getroffen werden können, kann keine jahresbezogene 
Aussage zu den zusätzlich zu erwartenden Gesamtaufwendungen getroffen werden 

  
Anlage/n: 

- Entwurf der 1. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der Stadt Grevesmühlen
- Öffentlich-rechtlicher Vertrag vom 19.11.2003
- 1. Ergänzung des ö-r Vertrags vom 22.11.2005
- Ergänzungsvertrag zum ö-r-Vertrag vom 01.04.2005
- Beschluss der Stadtvertretung vom 03.07.2006
- Beschluss der Stadtvertretung vom 05.12.2011

  

Unterschrift Einreicher Unterschrift Geschäftsbereich
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Entwurf einer

1. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der Stadt Grevesmühlen
vom …

Auf der Grundlage des § 5 Abs. 2 Satz 6 der Kommunalverfassung für das Land 
Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
13.Juli 2011 (GVOBl. M-V, S. 777), wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom 
26.06.2017 nachfolgende 1. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung vom 
23.05.2017 erlassen:

Artikel 1
Änderung der Hauptsatzung

In § 7 „Ausschüsse“ wird nach Absatz 4 ein neuer Absatz 5 eingefügt. Dieser erhält 
folgenden Wortlaut:

„Darüber hinaus bildet die Stadtvertretung einen zeitweiligen Ausschuss 
„Verwaltungsgemeinschaft“. Dieser Ausschuss hat die Aufgabe, die einzelnen 
Bestimmungen des öffentlich-rechtlichen Vertrages zur Bildung einer 
Verwaltungsgemeinschaft vom 19.11.2003 einschließlich seiner Ergänzungen und 
sonstiger beschlossener Änderungen auf Anpassungsbedarf zu untersuchen und der 
Stadtvertretung Änderungsvorschläge zu unterbreiten. Der Ausschuss besteht aus 
fünf Mitgliedern. Er tagt nichtöffentlich.“

Artikel 2
In-Kraft-Treten

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.

Grevesmühlen, den …

Lars Prahler (Dienstsiegel)
Bürgermeister
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Stadtvertretung Grevesmühlen
Stadtvertretung Grevesmühlen

Beschlussauszug
Sitzung der Stadtvertretung Grevesmühlen vom 05.12.2011

Ö 8 Anpassung des öffentlich-rechtlichen Vertrages zwischen der Stadt 
Grevesmühlen und dem Amt Grevesmühlen-Land vom 19.11.2003 sowie 
Beschluss zur Verwaltungsumlage 2010 

Status: öffentlich/nichtöffentlich Beschlussart: ungeändert beschlossen
Zeit: 18:00 - 20:05 Anlass: Sitzung
Raum: Rathaussaal
Ort: Rathaus,  Rathausplatz 1, 23936 Grevesmühlen
Vorlage: VO/12SV/2011-090 Anpassung des öffentlich-rechtlichen Vertrages zwischen der 

Stadt Grevesmühlen und dem Amt Grevesmühlen-Land vom 19.11.2003 sowie 
Beschluss zur Verwaltungsumlage 2010

Beschluss:
Die Stadtvertretung beschließt die Änderung des in § 5 Absatz 2 des öffentlich-
rechtlichen Vertrages zwischen der Stadt Grevesmühlen und dem Amt 
Grevesmühlen-Land vom 19.11.2003 festgelegten Umlagesatzes für die 
Personalkosten auf 41,2 % ab dem Umlagejahr 2010.
 
Die Stadtvertretung beschließt die Änderung der Anlage zu § 5 des öffentlich-
rechtlichen Vertrages zwischen der Stadt Grevesmühlen und dem Amt 
Grevesmühlen-Land vom 19.11.2003 (in die Umlage einfließende Haushaltsstellen 
bzw. Produktsachkonten). 
 
Die Stadtvertretung nimmt die anliegende Abrechnung der Verwaltungsumlage für 
das Jahr 2010 nach Prüfung durch den Rechnungsprüfungsausschuss zur Kenntnis.
 

Abstimmungsergebnis:
Ja- Stimmen: 24
Nein- Stimmen: 0
Enthaltungen: 0
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Stadt Grevesmühlen

Beschlussvorlage

Federführender Geschäftsbereich:
Finanzen

Vorlage-Nr:
Status:
Aktenzeichen:
Datum:
Verfasser:

VO/12SV/2013-293-1
öffentlich

29.05.2017
Lenschow, Kristine

Verlängerung des öffentlich-rechtlichen Vertrages für den 
gemeinsamen Rechnungsprüfungsausschuss der Stadt 
Grevesmühlen und des Amtes Grevesmühlen-Land
Beratungsfolge:
Datum Gremium Teilnehmer Ja Nein Enthaltung

13.06.2017 Hauptausschuss Stadt Grevesmühlen
26.06.2017 Stadtvertretung Grevesmühlen

Die Stadtvertretung beschließt die Verlängerung des bestehenden öffentlich-rechtlichen 
Vertrages zur Bildung eines gemeinsamen Rechnungsprüfungsausschusses für die Stadt 
Grevesmühlen und das Amt Grevesmühlen-Land bis zum Ende der am 25.05.2014 
begonnenen fünfjährigen Wahlperiode. 
    
Sachverhalt: 
Mit Schreiben vom 07.11.2012 hat das Ministerium für Inneres und Sport die Bildung eines 
gemeinsamen Rechnungsprüfungsausschusses für die Stadt Grevesmühlen und das Amt 
Grevesmühlen-Land genehmigt. Der Vertrag vom 04.06.2013 ist der Beschlussvorlage als 
Anlage 1 beigefügt. 

Die Genehmigung erfolgte unter anderem mit der Auflage, dass dem Ministerium für Inneres 
und Sport frühestens ein Jahr und spätestens ein halbes Jahr vor Ablauf des 31.12.2017 ein 
Erfahrungsbericht vorgelegt wird. Dem ist die Verwaltung in Abstimmung mit dem 
Rechnungsprüfungsausschuss im Januar 2017 nachgekommen und hat gleichzeitig die 
unbefristete Genehmigung der Ausnahme beantragt (sh. Anlage 2). 

Das Ministerium hat mit Schreiben vom 02.03.2017 (sh. Anlage 3) mitgeteilt, dass lediglich 
eine zeitlich befristete Ausnahme bis zum Ende der aktuellen Legislaturperiode zugelassen 
wird und der öffentlich-rechtliche Vertrag entsprechend zu verlängern ist. 

Dieser Beschluss ist sowohl durch die Stadtvertretung als auch den Amtsausschuss zu 
fassen. 

  

Finanzielle Auswirkungen:
keine    
Anlage/n:
Öffentlich-rechtlicher Vertrag vom 04.06.2013
Erfahrungsbericht an das Innenministerium vom 20.01.2017
Antwort des Innenministeriums vom 02.03.2017   

Unterschrift Einreicher Unterschrift Geschäftsbereich
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Stadt Grevesmühlen

Beschlussvorlage

Federführender Geschäftsbereich:
Bürgermeister

Vorlage-Nr:
Status:
Aktenzeichen:
Datum:
Verfasser:

VO/12SV/2017-847
öffentlich

31.05.2017
Herr Lars Prahler

Schulentwicklung 2030; Machbarkeitstudie, hier: Festlegung des 
Vergabeverfahrens
Beratungsfolge:
Datum Gremium Teilnehmer Ja Nein Enthaltung

13.06.2017 Hauptausschuss Stadt Grevesmühlen

Beschlussvorschlag: 

Der Hauptausschuss beschließt die Durchführung eines Vergabeverfahrens zur 
Beauftragung einer Machbarkeitsstudie zur Vorbereitung der Entscheidungsfindung zur 
Schulentwicklung 2030, wie im Sachverhalt eingehender erläutert.  
  
Sachverhalt: 
Die Stadtvertretung hat am 15.05.2017 beschlossen, die Entscheidungsfindungen zur 
Schuzlentwicklung 2030 durch Dritte eingehender untersuchen zu lassen. Die 
Stadtverwaltung hat dafür einen Vorschlag zur Durchführung eines Vergabeverfahrens für 
die Durchführung einer Machbarkeitsstudie vorbereitet. 

Dieser Vorschlag beinhaltet die öffentliche Bekanntgabe im Rahmen eines sog. 
wettbewerblichen Dialogs. Diese Vorgehensweise wird empfohlen, da die Aufgabenstellung 
sehr komplex ist und daher nicht abschließend im Rahmen eines Leistungsverzeichnisses zu 
beschreiben ist. 

Zudem empfiehlt  sich die Vorgehensweise der öffentlichen Bekanntgabe, da der Verwaltung 
für eine freihändige Vergabe nicht hinreichende Erkenntnisse dafür vorliegen, welche 
Fachbüros für diese Dienstleistung geeignet ist. 

Bei einem wettbewerblichen Dialog wird nach einer öffentlichen Bekanntgabe eine konkrete 
Beteiligung von Bewerbern vorgenommen. Nach vorab festgelegten Kriterien erfolgt hiernach 
die Bewertung der konkreten Angebote. 

Die beabsichtigte Beschreibung der Dienstleistung sowie die Kriterien und deren Wichtung 
sind in der Anlage dargestellt. Diese Anlage beinhaltet die beabsichtigte Aufforderung zum 
konkreten Angebot. 

Es wird beabsichtigt, die Auftragsvergabe vom Hauptausschuss beschließen zu lassen. 

Es empfiehlt sich vorab, eine Detailbewertung einer Fachjury zu Rate zu ziehen. Diese sollte 
aus 3 Vertretern der Verwaltung und 3 Vertretern des Hauptausschusses besetzt sein und 
eine Empfehlung für den Hauptausschuss aussprechen. Die Benennung der 
Hauptausschussmitglieder möge im Rahmen der Beratung dieser Beschlussvorlage 
protokolliert werden. 

  

Finanzielle Auswirkungen:  
Dieser Beschluss erzeugt bei dessen Umsetzung ggf. Ansprüche auf Erstattung von 
Vergabeaufwendungen, wenn die Vergabe letztlich nicht erfolgt. Die Durchführung der 
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Machbarkeitsstudie iust bei Genehmigung des Haushaltes 2017 durch entsprechende 
Planansätze voraussichtlich abgedeckt. 
 
Anlage/n: Aufforderung zur Hergabe eines Angebotes  

Unterschrift Einreicher Unterschrift Geschäftsbereich
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Machbarkeitsstudie zum Bildungstandort Grevesmühlen  2030 
 
Aufforderung zum Angebot 
 
 
Im  Rahmen der Durchführung eines wettbewerblichen Dialogs mit öffentlicher Bekanntgabe 
am … in … bitten wir Sie nunmehr um Abgabe eines Angebotes für die Erstellung einer 
Machbarkeitsstudie zum Bildungsstandort Grevesmühlen 2030. Dies stellt die fachliche 
Ergänzung der bereits erfolgten Ausarbeitungen zu diesem Thema im Rahmen einer 
Arbeitsgruppe dar.  
 
Die Stadt Grevesmühlen hat als Mittelzentrum und Schulträger von zwei Grund- und einer 
Regionalschule besondere Herausforderungen zu meistern. Dies beinhaltet 
Entscheidungsfindungen zum bedarfsgerechten Ausbau und Erneuerung bestehender 
Einrichtungen. Die zukünftigen Anforderungen ergeben sich insbesondere aus 
Fragestellungen der zu erwartenden Kinderzahlen, dem Inklusionsgedanken, der weiteren 
Differenzierung der Angebote sowie aus der erwünschten Vernetzung der einzelnen 
Einrichtungen.  
 
Die Arbeitsgruppe, bestehend aus politischen Vertretern, Eltern- und Lehrervertreter sowie 
Vertretern der Diakonie, der stadteigenen KiTa Am Lustgarten haben sich intensiv mit 
bestehenden Mängeln, Bedarfen und Zielstellungen auseinander gesetzt sowie bereits 
Varianten erarbeitet und sich auf zwei Vorzugsvarianten geeinigt, die zur 
Entscheidungsfindung in der Stadtvertretung vorbereitet wurden.  
 
Die Stadtvertretung hat daraufhin eine fachlich fundierte Machbarkeitsstudie eingefordert, die 
die bisherigen Ergebnisse auf ihre Umsetzbarkeit, die konkreten Raumbedarfe sowie Kosten 
und Umsetzungsstrategien untersuchen soll.  
 
Folgende Mindestinhalte sollte die Machbarkeitsstudie beinhalten …:  
 
 
Erfassung und Analyse des Bestandes  
 
Erfassung der bestehenden Schulstandorte in Trägerschaft der Stadt Grevesmühlen sowie 
der „Mosaik“-Schule und der Förderschule des Landkreises hinsichtlich deren baulichen 
Zustände, der Anforderungen an einen ordnungsgemäßen Schulbetrieb 
 
Erfassung der bestehenden KiTa-Standorte der Diakonie in der Einrichtung „Am 
Ploggensee“ sowie der städtsichen KiTa Am Lustgarten hinsichtlich deren baulichen 
Zustände, der Anforderungen an einen ordnungsgemäßen Betrieb  
 
 
Bedarfsermittlung  
 
Überprüfung der zu erwartenden Schülerzahlen bis 2030, bezogen auf die zu betrachenden 
Schulen in Trägerschaft der Diakonie und der Stadt Grevesmühlen, Abgleich mit kreislicher 
Schulentwicklungsplanung und Aussagen der Landesregierung zur 
Schulentwicklungsplanung) 
 
Ermittlung von Investitions- und Instandhaltungsbedarfen in den o.g. Einrichtungen bis 2030 
 

TOP 7.

34 von 36 in Zusammenstellung



Ermittlung der zusätzlichen Anforderungen bei Umsetzung des Inklusionsgedankens sowie 
weiterer Aspekte (Vernetzung der Bildungseinrichtungen, Differenzierung des Angebotes 
(u.a. Ganztagsangebot in Grundschule) 
 
Ermittlung der Raumbedarfe in Anbetracht der konkret vorliegenden Bestände  
 
Überprüfung der Vorzugsvarianten 
 
Ermittlung der konkreten Raumbedarfe für Variante 2 und 3 des Abschlussberichtes der 
Arbeitsgruppe 
 
Überprüfung der baulichen und planerischen Machbarkeit deren Umsetzung  
 
Ermittlung von Kostenschätzungen und Finanzierungsmodellen für Varianten 2 und 3  
 
Fachliche Beurteilung der beiden Varianten hinsichtlich der pädagogischen Konzeptionen, 
insbesondere in Hinblick auf die Herausforderungen der Inklusion sowie der Vernetzung der 
einzelnen Bildungseinrichtungen   
 
 
Schlussbewertung und Empfehlungen    
 
 
Der Planungsprozess soll mit den Akteuren aus der Arbeitsgruppe gemeinsam bei 
geeigneter Moderation und Mediation von Entscheidungsprozessen durchgeführt werden.  
 
Ihr Angebot muss berücksichtigen, dass die Vorlage der Machbarkeitsstudie bis Ende 2017 
erfolgen soll.  
 
Der konkrete Leistungsumfang ist vom Dienstleister selbst zu bestimmen. Es sollte sich auf  
allgemeine gutachterliche Grundsätze und fachbezogene Regeln und Techniken beziehen.  
 
Die Vergabe der Leistungen erfolgt auf Basis der einschlägigen vergaberechtlichen 
Bestimmungen.  
 
Die Vergabe erfolgt im Zuge eines wettbewerblichen Dialogs.  
 
Es ist eine Dienstleistung, die allein aus städtischen Haushaltsmitteln aus dem kommunalen 
Sondervermögen „Altstadt“ finanziert wird. Mitarbeit in Form von Arbeitskreisen und 
Workshops oder anderweitigen öffentlichen Veranstaltungen durch politische Vertreter, 
Verwaltung und weitere Entscheidungsträger wird zugesichert.  
 
Etwaige Kosten für die Umsetzung von öffentlichen Veranstaltungen werden vom 
Auftraggeber separat getragen, soweit dies die Bereitstellung von Räumlichkeiten, 
Moderationsmaterialien, Versorgung und ggf. Reise- und Unterkunftskosten Dritter betrifft.  
 
Die Bewertung der Angebote erfolgt in Beurteilung des schriftlichen Angebotes sowie einer 
persönlichen Vorstellung des Angebotes am XX.0X.2017 im Rathaus der Stadt 
Grevesmühlen (Uhrzeit und Ort werden noch mitgeteilt).  
 
Die Bewertung und Vergabeentscheidung erfolgt durch eine vom potenziellen Auftraggeber 
bestimmte Jury. Die Vergabekriterien werden wie folgt gewichtet ..:  
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25 %   Angebotspreis und Preis-Leistungs-Verhältnis  
25 %   Referenzen und Fachkompetenz  
45 %  Herangehensweise an die Aufgabenstellung  
  5 %  Moderations- und Mediationsfertigkeiten  
 
Die Vergabekammer ist der Landkreis Nordwestmecklenburg.  
Die Angebotsabgabe erfolgt für den potenziellen Auftraggeber kostenfrei.  
 
Weitere relevante Unterlagen sind in der beiliegenden CD zusammen gestellt. Es sind 
folgende Dokumente abgelegt.  
 
Bildungsbericht vom … der Stadt Grevesmühlen  
Protokolle der Sitzungen der AG Schulentwicklung  
Kostenkalkulation mit Variantenvergleich   
Dokumentation der Ergebnisse der AG Schulentwicklung 
 
Wir bitten Sie um Abgabe der Angebotsunterlagen bis zum XX.0X.2017  im verschlossenen 
und extra gekennzeichneten Umschlag bei der Stadt Grevesmühlen, Rathausplatz 1, 23936 
Grevesmühlen, und parallel bitte per E-Mail an l.prahler@grevesmuehlen.de . 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOP 7.

36 von 36 in Zusammenstellung


	Tagesordnung
	Ö Top 5. VO/12SV/2017-849
	Beschlussvorlage

	Ö Top 5. VO/12SV/2017-849 Anlage 01 '1. Satzung zur Änderung der HS vom 23.05.2017'
	Ö Top 5. VO/12SV/2017-849 Anlage 02 'Ö-r Vertrag VerwGem'
	Ö Top 5. VO/12SV/2017-849 Anlage 03 '1. Erg ö-r Vetrag VerwGem'
	Ö Top 5. VO/12SV/2017-849 Anlage 04 'Ergänzungsvertrag VerwGem'
	Ö Top 5. VO/12SV/2017-849 Anlage 05 'Beschluss 2006'
	Ö Top 5. VO/12SV/2017-849 Anlage 06 'Beschluss 2011'
	Ö Top 6. VO/12SV/2013-293-1
	Beschlussvorlage

	Ö Top 6. VO/12SV/2013-293-1 Anlage 01 'öff_re Vertrag gemeins RPA v. 4.6.2013'
	Ö Top 6. VO/12SV/2013-293-1 Anlage 02 'Erfahrungsbericht an IM'
	Ö Top 6. VO/12SV/2013-293-1 Anlage 03 'AW Innenmin v. 2.3.17 zum Antrag auf Unbefristung'
	Ö Top 7. VO/12SV/2017-847
	Beschlussvorlage

	Ö Top 7. VO/12SV/2017-847 Anlage 01 'Ausschreibung_Schulentwicklung'

